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sere Kinder, so weit sie überhaupt bildungsfähig sind, alle mehr oder weniger

auch Anlagen zur Musik; Lust und Freude daran gewiß alle. Die Volksschule

hat die Aufgabe, diese Keime durch zweckmäßige Uebungen zu pflegen,

daß sie wachsen, erstarken, zur Kraft, Fähigkeilen werden. Der Lehrer hat
die Pflicht, an jedem Schüler auch hierin sein Mögliches zu thun. Dadurch,

daß man einzelne ausschließt, verstößt, werden sie nicht gehoben, sondern

erniedrigt, herabgewürdigt, was gewißt nicht sein soll. Es muß das Kind in
der Seele schmerzen, wenn es durch Ausschließung vom Gesang vor andern

unverschuldeter Weise zurückgesetzt, abgesondert wird. Wer trüge die Schuld,

wenn ein solches Kind eine solche Zurücksetzung auch als eine Zurücksetzung

vom Schö.pfer ansähe und sich deßhalb von ihm losschlüge und verloren ginge

— Durch zweckmäßige Gehör- und Stimmübungcn u. s. w. an sämmtlichen

Schülern wird auch im Gesang bei allem und jedem Fortschritt Erfolg zu
bemerken sein. Wir sollen in der Volksschule ja nicht Künstler, Opernsänger

heranbilden, sondern Christen-Menschen, indem wir alle im Kinde liegenden

Kräfte harmonisch, nicht einseitig, entwickeln und ihnen Sinn für's Schöne

und Gute einflößen, welche Letztere namentlich auch durch den Gesang

geschehen. Darum möchte ich meinen geehrten Kollegen zurufen, nicht Schüler

vom Gesang auszuschließen, sondern sämmtliche zu dieser Gottesgabe

zuzulassen, daß sie daran erlabt und veredelt werden.

Solothurn. Zur Nachahmung. Die Gemeinde Lomnüswyl hat

ihrem Lehrer Weltner eine Zulage von Fr. 100 beschlossen. Ehre der

Gemeinde! —
Baselland. Lehrer-Wittwen- und Waisenkasse. (Korr.) Die

den 13. d. M. in Sisiach versammelt gewesene freiwillige Gesellschaft der

Lehrer-Wittwen- und Waisenkasse hat beschlossen, in eine Verschmelzung mit der

neu zu errichtenden obligatorischen Kasse nicht einzutreten, sondern bei den

bisherigen Stawten zu bleiben. Denjenigen Lehrern aber, welche beitreten wollen

und Nachzahlungen zu leisten haben, wolle man jedoch gestatten, diese in
Terminen abzutragen.

Unter diesen Umständen ist aber vorauszusehen, daß keine neuen Mitglieder

mehr beitreten werden. Welches wird denn das Schicksal der freiwilligen
Gesellschaft und ihrer Kasse sein? Die Gesellschaft wird nach und nach

aussterben, ihre Mitglieder werden von jetzt an keine Beiträge mehr zahlen, der

Zins vom Kapital wird jährlich unter pensionsberechtigten Wittwen und Waisen

vertheilt und endlich, wenn Niemand mehr da ist die Kasse zu verwalten,

daS Kapital an die obligatorische Kasse abgetreten werden. —
Grütlisammlung. Soeben erhalte ich miteinander das „Schweiz.


	Solothurn

